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RS OGH 1949/3/23 3Ob86/49
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.03.1949

Norm

SchutzV Art1 Abs7

ZPO §529 B1

Rechtssatz

Die Schutzversorgung schließt die Bestellung eines Kurators für den Betro:enen sei es nach § 116 ZPO, sei es nach §

276 ABGB nicht aus. Ein durch diesen abgeschlossener gerichtlicher Vergleich ist weder nach § 529 Abs 1 ZPO noch

nach Art 1 Abs 7 SchutzV vernichtbar.
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